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Beauftragte Abrechnungsstelle: 
 

 

Die Verordnung des Sprechstundenbedarfs erfolgt zurzeit nach § 4 Abs. 3 der 
Vereinbarung über die Verordnung von Sprechstundenbedarf ab 01.10.2009 zu 
Lasten der Rezeptprüfstelle Duderstadt, Adenauerring 25, 37115 Duderstadt. 
 

Der Kostenträger ist auf dem Verordnungsblatt wie folgt anzugeben: 

 

- Rezeptprüfstelle Duderstadt (RPD) 

- Sprechstundenbedarf (die Angabe Praxisbedarf ist nicht zulässig!) 

- Kassennummer 17900 

- IK (10)2091696. 

 

 


